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Information 
nach Artikel 13 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 

bei Erhebung personenbezogener Daten bei der betroffenen Person 

 

Verantwortliche/r 

Kreis Mettmann  
Der Landrat 
Herr Thomas Hendele  
Düsseldorfer Str. 26 
40822 Mettmann  
landrat@kreis-mettmann.de  
Tel. 02104 99-0 
 

Vertreter/in 

  --- 

Datenschutzbeauftragte/r 

Datenschutzbeauftragter des Kreises Mettmann  
Düsseldorfer Str. 26 
40822 Mettmann  
datenschutz@kreis-mettmann.de  
Tel. 02104 99-0 

Zweck/e der Datenverarbeitung 

Antragsbearbeitung im Rahmen des Förderprogramms KOMM-AN NRW zur 
Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements in der Flüchtlingshilfe und der 
Neuzuwanderung vor Ort 

Wesentliche Rechtsgrundlage/n 

§ 7 „Kommunale Integrationszentren“ des Gesetzes zur Förderung der 
gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen (Teilhabe- und 
Integrationsgesetz) vom 14.02.2012 (GV. NRW S. 97), Richtlinie über die Gewährung 
von Zuwendungen zur Stärkung der kommunalen Integrationsarbeit (KOMM-AN KI 
NRW), Runderlass des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration –  
Az: 423-9501 vom 21. Dezember 2017 
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Empfänger und Kategorien von Empfängern der Daten 

Kreis Mettmann, Kreisintegrationszentrum 
Kreiskasse Mettmann 
Integrations- bzw. Flüchtlingsbeauftragte der kreisangehörigen Städte 
 

Dauer der Speicherung und Aufbewahrungsfristen 

Löschung der gesamten schriftlichen und eingescannten Dokumente nach 10 Jahren. 
  

Bereitstellung der Daten ist gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben  
Die Übermittlung der Daten an die Integrations- bzw. Flüchtlingsbeauftragten der 
kreisangehörigen-Städte ist erforderlich, weil dort der Vorentscheid für die Auswahl 
der eingereichten Anträge aus den jeweiligen Städten getroffen wird. Ebenfalls 
werden die Daten für den Zahlungsverkehr benötigt. Darüber hinaus ist das 
Kreisintegrationszentrum gegenüber der Bezirksregierung Arnsberg als 
Bewilligungsbehörde berichtspflichtig.  

 

Rechte der betroffenen Person 

Betroffene Personen haben folgende Rechte, wenn die gesetzlichen und 
persönlichen Voraussetzungen erfüllt sind: 

• Recht auf Auskunft über die verarbeiteten personenbezogenen Daten 
• Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten 
• Recht auf Löschung oder Einschränkung der Datenverarbeitung 
• Recht auf Widerspruch gegen die Datenverarbeitung wegen besonderer 

Umstände 
• Recht auf Beschwerde an die Aufsichtsbehörde bei Datenschutzverstößen 
• Recht auf Widerruf einer erteilten Einwilligung 
 

Zuständige Aufsichtsbehörde 

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen 
Kavalleriestr. 2-4 
40213 Düsseldorf 
Telefon 0211 / 38424-0 
Fax 0211 / 38424-10 
mailto:poststelle@ldi.nrw.de  
Internet www.ldi.nrw.de 
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